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Schullandheimaufenthalte an Realschulen 

 
Hinweise und Organisationshilfen 

 

1. Welche Bedeutung haben Schullandheimaufenthalte für die Realschule? 
 
Unter direkter Bezugnahme auf die schulischen Lehrpläne sind Schullandheimauf-
enthalte in besonderer Weise geeignet, die Vermittlung von Kompetenzen und 
Fachwissen mit einer ganzheitlichen Persönlichkeitsbildung zu verbinden. Vor 
allem für die konzentrierte und ungestörte Beschäftigung mit ausgewählten Schwer-
punkten, für handlungs- und realitätsbezogene Verfahren, für soziale und kommuni-
kative Kompetenzen, für ein forschendes und experimentierendes Lernen, für die 
Entwicklung eines intensiven Gemeinschaftslebens und für die Pflege stillerer 
Formen bieten Schullandheime günstige Voraussetzungen. Nicht zuletzt, so die 
Erfahrung vieler Lehrkräfte, tragen Schullandheimaufenthalte dazu bei, das Lernkli-
ma in der Klasse positiv zu verbessern. 
 
2. Welche Klassen/Gruppen der Realschule können das Schullandheim nut-
zen? 
 
Schullandheimaufenthalte können in allen Schularten und Jahrgangsstufen 
stattfinden. Die Belegungsstatistik des Bayerischen Schullandheimwerks sagt aus, 
dass bei Klassen der Realschule der Schwerpunkt bei den Jahrgangsstufen 5 und 6 
liegt. Relativ häufig fahren noch die 7. und 8. Klassen. Die Schullandheime können 
aber auch von anderen schulischen Gruppen (z.B. Chor, Arbeitsgemeinschaf-
ten, Elternbeirat) bzw. zu anderen schulischen Zwecken (z.B. schulinterne 
Fortbildung, Tagung der SMV) genutzt werden. Hierfür eignen sich vor allem die 
Wochenenden. 
 
3. Was können Realschulklassen bei einem Schullandheimaufenthalt machen? 
 
In den unteren Jahrgangsstufen bietet sich vor allem die Durchführung von Kennen-
lernwochen an. Genauso lassen sich fächerverknüpfende und fächerübergrei-
fende Vorhaben, wie sie der Lehrplan ausweist, sehr gut bei einem Schullandheim-
aufenthalt umsetzen. Einige Beispiele: neue Gemeinschaft, Verkehrserziehung, Ler-
nen lernen, spielen und gestalten, Einführung in die Arbeit mit Informations- und 
Kommunikationstechniken u.a. 
 
4. Wie lange sollte ein Schullandheimaufenthalt dauern? 
 
Ein Schullandheimaufenthalt sollte in der Regel nicht kürzer als fünf Tage sein 
(Montag bis Freitag). Nur dann lassen sich seine Möglichkeiten, z.B. bezogen auf 
den Unterricht oder hinsichtlich der Förderung der Klassengemeinschaft, auch 
wirklich nutzen. Aufenthalte von geringerer Dauer verlaufen oft sehr unruhig und 
haben nicht selten touristischen Charakter. 
 



 
 
5. Wann sollte ein Schullandheimaufenthalt durchgeführt werden? 
 
Schullandheimaufenthalte sind zu jeder Jahreszeit möglich. Auch Aufenthalte im 
Winter können sehr reizvoll sein. Welchen Zeitpunkt man wählt, hängt z.B. von der 
Zielsetzung, von den geplanten Vorhaben und von den schulischen Rahmenbedin-
gungen ab. So sind etwa Aufenthalte um das Halbjahr oder in prüfungsfreien 
Zeiträumen sinnvoll. Je langfristiger man bucht, um so größer ist die Chance, den 
gewünschten Termin auch zu bekommen. 
 
6. Welche Lehrkräfte sollten ins Schullandheim fahren? 
 
Lehrkräfte nehmen mit dem Schullandheimaufenthalt eine zusätzliche Belastung auf 
sich. Sie profitieren aber auch von dieser Erfahrung: für sich selbst, für ihren 
Unterricht und für ihr Verhältnis zu ihren Schülern. Im Allgemeinen wird es der 
Klassenlehrer sein, der den Aufenthalt durchführt oder eine Lehrkraft, die viele 
Stunden in der Klasse unterrichtet. Gerade bei den Jgst. 5 bis 7 sollte man darauf 
achten, das der Klassenlehrer dem Schullandheimaufenthalt positiv gegenübersteht. 
Zur Unterstützung der verantwortlichen Lehrkräfte können zusätzlich bestimmte 
Fachlehrer zeitweise, z.B. einen Tag lang, ins Schullandheim kommen und dort mit 
der Klasse arbeiten. 
 
7. Wie lässt sich das Problem der Begleitperson lösen? 
 
Fahren zwei Klassen zur gleichen Zeit gemeinsam in das Schullandheim, können 
sich diese eventuell eine Lehrkraft als Begleitperson „teilen“. Bei Schulen in oder 
in der Nähe von Universitätsstädten besteht die Möglichkeit, Lehramtsstudenten als 
Begleitperson zu gewinnen. Prinzipiell können auch Eltern als Begleitpersonen in 
Frage kommen. Eine Entscheidung darüber muss im konkreten Einzelfall getroffen 
werden. 
 
8. Wie kann der Unterrichtsausfall bei einem Schullandheimaufenthalt mini-
miert werden? 
 
Die Frage des Unterrichtsausfalls ist differenziert zu betrachten. Im Schullandheim 
muss Unterricht etwa im gleichen Umfang wie in der Schule gehalten werden. Für die 
Klasse, die einen Aufenthalt durchführt, fällt also kein Unterricht aus. Auch können 
diejenigen Lehrkräfte, die in der betreffenden Klasse unterrichten, Vertretungsstun-
den übernehmen und sich, da dies rechtzeitig bekannt ist, entsprechend darauf 
vorbereiten. Bewährt hat sich an vielen Realschulen die Regelung, dass ein 
ganzer Jahrgang in derselben Woche fährt oder dass möglichst viele 
Schulfahrten zum selben Zeitpunkt stattfinden. 
 
9. Wie lässt sich das Kollegium für Schullandheimaufenthalte gewinnen? 
 
Ein großer Vorteil ist es, wenn eine Lehrkraft im Kollegium als Ansprechpartner 
fungiert. Bei ihr laufen alle Informationen zusammen, an sie können sich die anderen 
Lehrkräfte wenden. Um das Lehrerkollegium mit der Einrichtung Schullandheim 
vertraut zu machen, können z.B. Lehrerkonferenzen oder der Pädagogische Tag 
im Schullandheim durchgeführt werden. Ideal wäre eine schulinterne Lehrerfortbil-



dung zum Schullandheimaufenthalt im Schullandheim. Der Schullandheimträger 
kann hierfür Referenten zur Verfügung stellen. 
10. Wie können die Eltern über den Schullandheimaufenthalt informiert 
werden? 
 
Eine erste Information über die an Realschulen üblichen Schullandheimaufent-
halte kann den Eltern der künftigen Fünftklässler bei der Vorstellung der Schule im 
Frühjahr gegeben werden. Denkbar ist auch ein allgemeiner Informationsabend, 
der allen Eltern offen steht. Ebenso ist das Schulforum ein Ort, an dem das 
Schullandheim zum Thema gemacht werden kann. Ist ein Schullandheimaufenthalt 
konkret geplant, erfolgt die gezielte Information der Eltern in der Regle nach 
folgendem Muster: 1. Vorinformation am Klassenelternabend, 2. Schriftliche Informa-
tion mit Hinweisen z.B. zu Termin, Ort und Kosten, 3. Elternabend mit Detailinforma-
tionen zum Aufenthalt. 
 
11. Welches Schullandheim wähle ich für meinen Aufenthalt aus? 
 
Der Auswahl des Schullandheims können verschiedene Kriterien zu Grunde gelegt 
werden, so z.B. die Entfernung zum Schullandheim (je näher desto kürzer der 
Weg für zusätzliche „Ein-Tages-Lehrer“), seine Größe (wenn mehrere Klassen 
der Schule fahren), seine geographische Lage, sein inhaltliches Profil oder die 
dort möglichen Vorhaben. Wie die Erfahrung vieler Schulen gezeigt hat, kann es 
von Vorteil sein, immer in dasselbe Schullandheim zu fahren. Dies erleichtert Vieles, 
weil Haus und Umgebung schon vertraut sind. Programmpunkte stehen dann schon 
fest, Kontakte zu externen Fachleuten oder Einrichtungen, die man besuchen kann, 
sind geknüpft. 
 
12. Was kostet ein Schullandheimaufenthalt für Schüler und Lehrkräfte? 
 
Der Tagessatz für Schüler in den Schullandheimen ist nicht kostendeckend, 
sondern wird bezuschusst. Auch die jährlichen Schulsammlungen tragen dazu bei, 
dass der Tagessatz niedrig gehalten werden kann. In belegungsschwächeren Zeiten 
gewähren manche Schullandheime „Sondertarife“. Können Schüler aus finanziellen 
Gründen die Aufenthaltskosten nicht bezahlen, helfen häufig der Elternbeirat oder 
der Förderverein der Schule. Damit den Lehrkräften möglichst keine zusätzlichen 
Kosten entstehen, haben die meisten Schullandheime im Bayerischen 
Schullandheimwerk den entsprechenden Tagessatz deutlich reduziert. Er 
beträgt aktuell für eine Woche (fünf Tage) 50,00 Euro.  
















